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Z  u  s  a  m  m  e  n  s  t  e  l  l  u  n  g     a l l e r     W  e  r  t  e  
 
Objekt Mehrfamilienhaus / Brandruine 
 Steinweg 8 
 35285 Gemünden (Wohra) 
 
Der zu bewertende Grund- und Gebäudebesitz wird in den Beschreibungen, Berechnun-
gen, Zeichnungen und Fotos des Gutachtens  ausführlich behandelt. Es ergaben sich fol-
gende Werte: 
 
Am Bewertungsstichtag, dem 08.10.2025 
betrugen der/die: 
 
Mögliche Wohnfläche geschätzt ca.   325,00 qm 
 
Bodenwert    24.000,00 € 
 
Ertragswert des bebauten Grundstücks    0,00 € 
 
Niederlegungskosten geschätzt ca.   50.000,00 € 
 
Verkehrs-/Marktwert des bebauten Flurstücks   1,00 € 
......................................................................................................................................... 
Bei Berücksichtigung aller Vor- und Nachteile, der Lage des Grundstücks, dem Gebäude-
zustand und seiner Unterhaltung, der normalen Ausführung und der derzeitigen Lage des 
Immobilienmarktes, wird, unter Berücksichtigung aller bekannten Umstände, ein 
 
           Verkehrswert/Marktwert in Anlehnung an Paragraph 194 BauGB von 
 
                                        1 , - -  € 
                               ------------------------------ 
 
in Worten :                                          ein Euro 
                            ------------------------------------------ 
 
für angemessen und erzielbar gehalten. 
 
Frankenberg/Medebach, den 27.10.2025 
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Objektbeschreibung: 
 
 
Bei dem Bewertungsobjekt handelt es sich um eine Brandruine in Gemünden (Wohra) im Land-
kreis Waldeck Frankenberg. 
 
Die Stadt Gemünden an der Wohra verfügt über etwa 4.500 Einwohner, hierin sind die Ortsteile 
Grüsen, Ellnrode, Herbelhausen, Lehnhausen, Schiffelbach und Sehlen enthalten. Gemünden ver-
fügt über ausreichende Infrastruktureinrichtungen in der Kernstadt, es sind eine Haupt- und Real-
schule vorhanden, die ärztliche Versorgung ist mit mehreren niedergelassenen Ärzten sicherge-
stellt. Einkaufsmöglichkeiten sind in ausreichendem Maße vor Ort vorhanden. Weitergehende inf-
rastrukturelle Einrichtungen werden in Frankenberg/Eder bzw. in größerem Umfang in Marburg zur 
Verfügung gestellt. 
 
Das Anwesen „Steinweg 8“ befindet sich im alten Ortskern von Gemünden, es befindet sich west-
lich der Hauptdurchgangsstraße. Die vor Ort vorhandenen Einrichtungen zur Deckung des tägli-
chen Bedarfs sind fußläufig, oder per PKW, in wenigen Minuten zu erreichen. 
 
Das Grundstück an der Durchgangsstraße weist eine Fläche von 525 m² auf, der Zuschnitt ist re-
gelmäßig, es sind nur geringe Geländeprofilierungen vorhanden. Nach Auskunft der Stadt Gemün-
den ist das Grundstück voll erschlossen und abgerechnet, kommunale Erschließungsbeiträge ste-
hen nicht an. Baulasten sind nicht eingetragen, ein Altlastenverdacht besteht nicht. Das Grund-
stück liegt im Geltungsbereich eines Flächennutzungsplanes, der hier betroffene Bereich ist als 
Mischgebiet ausgewiesen. 
 
Auf dem Grundstück wurde, vermutlich vor 1900, ein Wohnhaus errichtet. Das Gebäude wurde ur-
sprünglich in Fachwerk erstellt, es sind diverse Anbauten, auch landwirtschaftlicher Art, vorhan-
den. Konventionelle Durchbauungen sind möglich. Das Objekt wurde Anfang 2024 durch einen 
Brand teilweise zerstört, es ist zu Bauteileinbrüchen, vor allem im Dachgeschoss des nördlichen 
Gebäudeteils gekommen, die Brandmauer zur Scheune ist eingeknickt, es sind erhebliche Was-
serschäden und Witterungsschäden im Gebäude vorhanden. Eine Innenbesichtigung war, bedingt 
durch die vorhandene Einsturzgefahr nicht möglich. Eine wirtschaftliche Sanierung wird, wie im 
Gutachten dargestellt, für nicht möglich gehalten. Eine Niederlegung des Gebäudes ist zu favori-
sieren. Bedingt durch den relativ geringen Bodenwert entsteht auch hier ein Negativbetrag, die 
Niederlegungskosten sind vermutlich höher als der Bodenwert. Ein Verkauf zu einem symboli-
schen Euro wird für möglich gehalten. 
 
Auf der Grundlage der durchgeführten Berechnungen und unter Berücksichtigung des Objektzu-
standes und der aktuellen Marktlage wird ein Marktwert zum Stichtag in Höhe von: 
 
    1,00 € 
 
  für angemessen und erzielbar gehalten. 
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 Ansicht von Norden  
 

 Ansicht von Südosten  
 

 Ansicht von Nordwesten  
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